
schutz einerseits und auf Scha-
densersatz andererseits sind von
unterschiedlichen Voraussetzun-
gen abhängig und führen zu ver-
schiedenen Rechtsfolgen, so die
Saarbrücker Richter. Es kann dem
Kläger vorliegend daher nicht ent-
gegengehalten werden, ihm habe
mit dem einstweiligen Rechts-
schutzverfahren ein einfacheres,
billigeres und hinsichtlich des
Rechtsschutzziels gleich wirksa-
mes Verfahren zur Verfügung ge-
standen. Der hier klagende Bieter
ist mit der Geltendmachung eines
Schadensersatzanspruchs deshalb
nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen, nur weil er nicht im Wege des
Eilrechtsschutzes versucht hat,
die Zuschlagserteilung zu verhin-
dern. > HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Fachanwalt für Vergabe-
recht bei Rödl & Partner in Nürnberg.

durchführung eines einstweiligen
Verfügungsverfahrens stets die
Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen ausschließt.
Das Verfahren auf Primärrechts-

Alleine aus dem Umstand, dass
dem auf Schadensersatz klagen-
den Bauunternehmer diese Mög-
lichkeit dem Grunde nach offen
steht, folgt nicht, dass die Nicht-

steht es nicht entgegen, dass der
Kläger zuvor keinen Primärrechts-
schutz in Form einer einstweiligen
Verfügung in Anspruch genom-
men hat.

einstweilige Verfügung gegen die
drohende Zuschlagserteilung er-
wirkt habe. Diese Begründung
hielt das Saarländische Oberlan-
desgericht (Urteil vom 15. Juni
2016 – 1 U 151/15) für nicht
überzeugend.
Die Einleitung eines Verfahrens

zur Vergabe eines öffentlichen
Auftrages führt zwischen dem öf-
fentlichen Auftraggeber und dem
Bauunternehmer zu einem
Schuldverhältnis durch die Auf-
nahme von Vertragsverhandlun-
gen. Deshalb kann dem Bieter ge-
gen die Vergabestelle ein Scha-
densersatzanspruch zustehen,
wenn diese durch Missachtung
von Vergabevorschriften ihre Ver-
pflichtung zur Rücksichtnahme
auf die Rechte, Rechtsgüter und
Interessen des Bieters schuldhaft
verletzt hat. Der Geltendmachung
von Schadensersatzansprüchen

Ein öffentlicher Auftraggeber
schrieb Bauarbeiten an einer

Brücke gemäß VOB/A (1. Ab-
schnitt) aus. Alleiniges Zuschlags-
kriterium war der Preis. Der
zweitplatzierte Bauunternehmer
monierte vor der Zuschlagsertei-
lung, dass der Bestbieter nicht
sämtliche ausgeschriebenen Leis-
tungen ausführen könne und des-
halb auszuschließen sei.
Dem preislich bestbietenden

Unternehmen wurde gleichwohl
der Zuschlag erteilt. Später ver-
klagte der zweitgünstigste Bieter
die Vergabestelle auf Schadenser-
satz, weil ihm der Auftrag hätte
erteilt werden müssen. In dem
Streitverfahren hat sich der öf-
fentliche Auftraggeber unter an-
derem damit argumentativ vertei-
digt, dass ein Schadensersatzan-
spruch schon deshalb nicht denk-
bar sei, weil der Kläger keine

Saarländisches Oberlandesgericht zum Rechtsschutz im Unterschwellenbereich

Schadensersatz auch ohne Eilrechtsschutz

Bei der Ausschreibung zu Brückenbauarbeiten gab es Streit. FOTO DPA

UVgO einheitliche Regelungen im
Unterschwellenbereich in allen
Bundesländern einzuführen. Je-
doch sehen die Bundesarchitek-
tenkammer und ihre Positionspa-
pier-Partner keine Notwendigkeit
darin, Regelungen für etwas ein-
zuführen, für die bislang kein Re-
gelungsbedarf gegeben war. Dies
ist nach Ansicht der Verbände vor
allem ein Bereich der freiberufli-
chen Leistungen der Fall. Diese
sollen nicht in die UVgO einbezo-
gen werden.
Eine solche Regelung sei wegen

der Besonderheiten der freiberufli-
chenLeistungen, insbesondere der
bei diesen Leistungen notwendi-
gen engen und vertrauensvollen
Zusammenarbeit zwischen Auf-
traggeberundAuftragnehmer auch
nicht geboten.Mit demHaushalts-
recht sei eine ausreichende Rege-
lung gegeben, die Wettbewerb und
zugleich ein hohes Maß an Flexi-
bilität sichert. Dies hat sich nach
Auffassung der beteiligten Verbän-
de bewährt. > BSZ

(UVgO) an das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie.
Darin legen sie dar, warum sie
eine Einbeziehung freiberuflicher
Leistungen in die UVgO generell
ablehnen.
Im Grund begrüßt das Positi-

onspapier die Bestrebungen der
Bundesregierung, durch die

Stellungnahme zur UVgO

Bisher auch nicht geregelt
Am 21. Oktober 2016 versandte

die Bundesarchitektenkammer ge-
meinsam mit den kommunalen
Spitzenverbänden, darunter der
Deutsche Städtetag, und maßgeb-
lichen Organisationen der Freien
Berufe ein gemeinsames Positi-
onspapier zum Entwurf der Unter-
schwellenvergabeverordnung

Kommunale Spitzenverbände und die Bundesarchitektenkammer lehnen die
Einbeziehung freiberuflicher Leistungen in die UVgO ab. FOTO DPA
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